
Von Uwe Schmidt-Kasparek

Berlin – Wer selbständig ist und krank
wird, könnte in Zukunft schnell in finan-
zielle Schwierigkeiten kommen. Das ge-
setzliche Krankentagegeld in der bisheri-
gen Form wird gestrichen. Etwa 1,5 Mil-
lionen Selbständige sind davon betrof-
fen. Wer als Selbständiger freiwillig Mit-
glied in einer gesetzlichen Krankenkasse
ist, erhält im Krankheitsfall keinen Aus-
gleich mehr für seinen Verdienstausfall.
Betroffene haben nun die Qual der Wahl
zwischen neuen Kassenangeboten oder
privaten Policen. Um die Lücke zu schlie-
ßen, bieten die Kassen gesonderte Wahl-
tarife an. Wer über seine Krankenkasse
kein Krankengeld absichert, zahlt auch
künftig einen ermäßigten Beitrag. Die
Bundesregierung hat ihn für 2009 für
den Start des Gesundheitsfonds mit 14,9
Prozent festgelegt (allgemeiner Beitrags-
satz 15,5 Prozent).

„Für Selbständige gehört die Absiche-
rung des Verdienstausfalls zu den unver-
zichtbaren Versicherungsbausteinen“,
sagt Ergo-Vorstand Hans Josef Pick. Er
hält die neuen Kassentarife aber für un-
flexibel. Der Gesetzgeber habe die gesetz-
lichen Krankenkassen zwar verpflichtet,
entsprechende Wahltarife anzubieten. Je-
doch bindet sich der Versicherte damit
für drei Jahre mit seinem gesamten Kran-
kenversicherungsschutz an die Kasse. Im-
merhin können die Kassen mit dem Start
des Gesundheitsfonds einen Zusatzbei-
trag von bis zu einem Prozent des bei-
tragspflichtigen Einkommens von ihren
Mitgliedern erheben. Pick empfiehlt ei-
nen Preis-Leistungs-Vergleich zwischen
den Wahltarifen der Kassen und den
Krankentagegeldversicherungen der Pri-
vaten. Der ist aber derzeit schwierig. So

gibt es im Lager der Kassen noch Unstim-
migkeiten. Während die Techniker Kran-
kenkasse (TK) einen Schutz von bis zu
200 Euro pro Tag anbieten will, besteht
die Barmer Ersatzkasse darauf, dass der
Höchstbetrag im Jahre 2009 nur rund 86
Euro betragen kann. Bei privaten Anbie-
tern kann hingegen der Nettoverdienst
zu 100 Prozent abgesichert werden. Un-
klar ist auch, ob während des Bezugs von
Krankentagegeld aus einem Wahltarif
der Versicherte keinen Kassenbeitrag
mehr zahlen muss. Das Gesundheitsmi-
nisterium bestätigt die Auffassung, wäh-
rend das Bundesversicherungsamt angeb-
lich keine Beitragsbefreiung mehr gelten
lassen will.

Ohne Druck abschließen
„Auf keinen Fall sollten sich Selbstän-

dige unter Druck setzen lassen“, warnt
Peter Sammer, unabhängiger Renten-
und Versicherungsberater aus Großos-
theim bei Aschaffenburg. Gesundheit-
lich angeschlagenen Selbständigen
bleibt nur die Wahl zwischen den Ange-
boten der Krankenkassen. Grund: Priva-
te Anbieter machen den Abschluss der
Policen von einem Gesundheits-Check
abhängig. Sie können Zuschläge verlan-
gen oder bestimmte Krankheiten vom
Schutz ausnehmen. Erste Beispiele zei-
gen: Die Angebote der gesetzlichen Kas-
sen fallen sehr unterschiedlich aus. So
bietet etwa die Techniker Krankenkasse
sieben stark unterschiedliche Wahltarife
für Selbständige und Existenzgründer
an, während die Barmer Ersatzkasse vier
neue Wahltarife auf den Markt bringt.
Frühestens ab dem 15. Tag einer Erkran-
kung gibt es bei der Barmer und der TK
Tagegeld. Bei der Betriebskrankenkasse
BIG ist der Bezug erst ab dem 43. Erkran-

kungstag möglich. Bei einem ersten Ver-
gleich mit den privaten Angeboten
schneiden die neuen Wahltarife der Kas-
sen nicht schlecht ab. So verlangt die Bar-
mer für die Absicherung eines 40-Jähri-
gen mit einem Krankentagegeld in Höhe
von rund 86 Euro pro Monat eine Prämie
von 22,50 Euro. Ein Krankentagegeld in
Höhe von 90 Euro ab dem 22. Tag und bei
stationärer Behandlung ab dem 8. Tag
kostet bei der Mannheimer rund 84 Euro.
Wer einen 100-Euro-Schutz ab dem 22.
Tag und stationären Schutz ab dem 1.

Tag bei der TK kauft, zahlt rund 77 Euro
pro Monat.

„Bei privaten Krankengeldtarifen
muss man immer die Bedingungen im Au-
ge behalten“, warnt Gerd Güssler vom
Marktbeobachter KVpro aus Freiburg.
So können die meisten Tarife nach einer
Krankheit innerhalb der ersten drei Jah-
re gekündigt werden und nicht immer ist
eine Anpassung des Tagegelds ohne er-
neute Gesundheitsprüfung möglich. Ein
Nachteil der Kassentarife ist ihre be-
grenzte Dauer. So gelten bei der TK eini-

ge Tarife nur zwölf Wochen. Die Höchst-
dauer ist allgemein auf 78 Wochen be-
schränkt. „Demgegenüber gelten private
Angebote unbegrenzt bis zum Beginn der
Berufsunfähigkeit“, so Experte Güssler.
Für chronisch Kranke könne das überle-
benswichtig sein.

Ein weiterer Nachteil der neuen Kran-
kengeldtarife der Krankenkassen ist ei-
ne hohe Beitragsunsicherheit. So müssen
sich die Tarife nach dem Gesetz selbst
tragen. Dies wollen die Kassen dadurch
erreichen, dass die Preise im höheren Al-
ter steigen. So zahlt beispielsweise ein
39-Jähriger für 92 Euro Krankengeld
pro Tag bei der DAK 26,70 Euro pro Mo-
nat, wenn die Zahlung mit dem 43. Tag
startet. Ein 55-Jähriger muss hingegen
80,10 Euro für den gleichen Schutz berap-
pen. Trotzdem könnte die Kalkulation –
die sich scheinbar eng an privaten Ange-
boten orientiert – auf die Dauer nicht auf-
gehen. Grund: Bisher galt für freiwillig
versicherte Selbständige mit Kranken-
geldanspruch der allgemeine Beitrags-
satz der Kasse. „Damit wurden Selbstän-
dige solidarisch mitgetragen“, erläutert
Martina Stamm von der BKK Pfalz aus
Ludwigshafen. Nun stehen die Kranken-
geldtarife ganz alleine. „Wir können,
weil es bei uns keine Gesundheitsprü-
fung gibt, eine Durchmischung von Kran-
ken und Gesunden erreichen“, erläutert
Stamm. Tendenziell würden bei den Kas-
sen diejenigen Krankengeldtarife ab-
schließen, die schon Vorerkrankungen
hätten. Oder Kunden, die nach einer
Krankheit von den Privaten gekündigt
worden seien. Sind Tarife nicht ausrei-
chend finanziert, müssen sie angehoben
werden. Damit die Kassen hier nicht
tricksen, werden sie von den Aufsichtsbe-
hörden streng überwacht.

Selbständige müssen sich absichern: Das gesetzliche Krankengeld wird gestri-
chen. Der Aufenthalt im Krankenhaus könnte also zu einem teuren Unterfangen
werden.  Foto: AP

Für den Krankheitsfall vorsorgen
Das gesetzliche Tagegeld für Selbständige läuft aus. Die Kassen bieten neue Tarife. Bei manchen muss man dafür zum Gesundheitscheck
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